


   
 
 
1) Ist sich Ihre Partei beziehungsweise deren europäische Fraktion der Problematik bewusst, dass in 
Europa Menschen über einen eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung verfügen? Welche 
Probleme sehen Sie und wie werden diese von Ihnen thematisiert und angegangen? 

Wir FREIE WÄHLER setzen uns für eine Harmonisierung der medizinischen Versorgung in Europa ein. Die 
EU verfolgt das politische Ziel einen angemessenen Zugang zur Gesundheitsversorgung in allen 
Mitgliedsstaaten zu verwirklichen. Die großen Unterschiede in den einzelnen Mitgliedsstaaten, von der 
Arzneimittelzulassung über die Finanzierung der Gesundheitssysteme bis hin zu Leistungsbegrenzungen 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen erschweren jedoch eine europaweite Garantie bester medizinischer 
Versorgung.  

Aus diesem Grund wollen wir u.a. für unsere Gesundheit die besten Medikamente nach europäischen 
Standards hier entwickeln und produzieren lassen. Deshalb wollen wir die Rahmenbedingungen 
verbessern und pharmazeutische Forschung und Entwicklung auf europäischer Ebene fördern. 

2) Inwiefern thematisieren Sie die Konflikte, welche zwischen dem im UN-Sozialpakt festgeschriebene 
Recht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit und den gesetzlichen Regelungen der einzelnen 
Länder entstehen? Beispielsweise verwehrt in Deutschland § 87 AufenthG papierlosen oder 
ausreisepflichtigen Menschen faktisch den Zugang zu Gesundheit insofern, dass das Sozialamt einer 
Meldepflicht gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde unterliegt. Inwieweit sehen Sie die 
europäische Politik in der Lage und in der Pflicht, durch inter- oder supernationale Methoden (bspw. 
Verordnungen oder Richtlinien) derartigen Missständen Abhilfe zu schaffen? 

Keiner darf in Deutschland von einer notwendigen medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. Die 
Kosten für die Versorgung von Asylbewerbern muss so geregelt werden, dass sie nicht zu Lasten der 
gesetzlich Versicherten geht, sondern vollständig vom Staat übernommen wird. Das im UN-Sozialpakt 
festgeschriebene Recht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit muss jedoch immer vor dem 
Hintergrund der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme definiert werden. Hier streben wir eine 
weitere Harmonisierung der Systeme unter den Mitgliedsstaaten an. Fest definierte Leistungskataloge 
lehnen wir jedoch ab. 

3) Welche Probleme sehen Sie in der Praxis zahlreicher Länder, Menschen aus dem jeweiligen 
europäischen Ausland mit dauerhafter Aufenthaltsabsicht nur stark eingeschränkten Zugang zu ihrem 
Gesundheitssystem zu gewähren, solange diese keiner versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen? 
Beispielsweise werden in Deutschland nach § 23 Absatz 3 SGB XII EU-Bürger*innen, die keiner 
Beschäftigung nachgehen, alle Behandlungen verwehrt, außer solchen, die einen „akut 
lebensbedrohlichen Zustand“ beheben oder „eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene 
Behandlung einer schweren oder ansteckenden Erkrankung“ darstellen. Dieser Paragraph verwehrt 
aktiv bestimmten Menschengruppen das Recht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit, zu 
dessen Gewährleistung sich Deutschland im UN Sozialpakt verpflichtet hat. Welche konkreten 
Maßnahmen werden Sie ergreifen, diesen rechtlichen Widerspruch zu beheben? 

Die im §12 UN-Sozialpakt aufgeführten Leistungen werden in Deutschland vollständig erfüllt. Die 
Ausweitung der medizinischen Leistungen für alle Bevölkerungsgruppen halten wir im Rahmen der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung jedoch für wünschenswert.  

4) Welche konkreten Lösungsansätze zu den u.a. oben dargestellten Problemen befürwortet Ihre 
Partei? Regional werden beispielsweise die Konzepte humanitärer Sprechstunden an 
Gesundheitsämtern und entsprechender Clearingstellen sowie des „Anonymen Krankenscheins“ 



   
 
 
diskutiert und teilweise auch praktiziert. Sehen Sie solche Ideen regionaler und entsprechend 
heterogener Problemlösung als zukunftsweisende Möglichkeit an und befürworten Sie auch 
europaweite Lösungen? 

Regionale Konzepte wie die humanitäre Sprechstunde sind aus der Not herausentstanden. Wir 
befürworten klare Regelungen, sodass jeder Zugang zu notwendigen medizinischen Behandlungen erhält. 
Die seit 2009 in Bremen angebotene humanitäre Sprechstunde richtet sich besonders an papierlose 
Migranten ohne Krankenversicherung. Hier brauchen wir klare Regelungen zur Erfassung und 
Eingliederung von Migranten in das Versicherungssystem.  

5) Eine der Kernsäulen der Europäischen Union ist die Freizügigkeit europäischer Bürger*innen. Der 
eingeschränkte Zugang zu umfassender Gesundheitsversorgung in Deutschland verwehrt EU-
Bürger*innen diese Freiheit. Stehen Sie trotzdem für den Wert der Freizügigkeit ein und kritisieren Sie 
konsequenterweise damit auch Gesetze, die den Zugang zu Gesundheitsversorgung und damit die 
innereuropäische Freizügigkeit beschränken? Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Ziel einer 
Gesundheitsversorgung für alle EU-Bürger*innen gleichermaßen unabhängig ihres Aufenthaltsortes 
innerhalb der EU umzusetzen? 

Wir FREIE WÄHLER stehen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bestehende Hürden für die Integration von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Gesundheitssysteme anderer Mitgliedsstaaten müssen 
vollständig abgebaut werden. Das deutsche Modell zur Integration in die gesetzliche Krankenkasse, im 
Falle einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit  beziehungsweise die Abrechnung über die 
Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) hat sich bewährt. 

7) Befürworten Sie eine EU-Richtlinie, mit derer die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, für einen Zugang 
zu Gesundheitsversorgung für alle Menschen gemäß der UN-Konvention ICESCR, Artikel 12 Absatz 1, zu 
sorgen? Wenn ja, wie könnte diese aussehen? Wenn nein, wie begründen Sie die Ablehnung einer 
Richtlinie zur Umsetzung des für alle UN-Mitgliedsstaaten verbindlich festgeschriebenen Recht auf das 
höchstmögliche Maß an Gesundheit? 

Die in der UN-Konvention ICESCR, Artikel 12 Absatz 1 aufgeführte Definition muss durch eine EU-Richtlinie 
europaweit harmonisiert werden. Die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme in Europa ist immer 
noch stark verscheiden. In allen Mitgliedsstaaten existieren Zugangshürden zur gesundheitlichen 
Versorgung – sei es in Form von Leistungsausschlüssen, Gatekeeping und/oder obligatorischen 
Zuzahlungen. Ein europäischer Grundkonsens für eine medizinische Versorgung kann hier eine erste 
Ausgangsbasis schaffen. 
 


